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DAS ORCHESTER
Schweiz. Monafslchriff zur Förderung der Orcheßer« und Hausmufik

Offizielles Organ des Eidgenöffilchen Orcheßerverbandes

L'ORCHESTRE
Revue Suisse mensuelle pour l'orchesfre ef la musique de chambre

Organe officiel de la Société fédérale des Orchestres

REDAKTION: A. PIGUET DU FAY, STEIN WI ESSTR. 32, ZÜRICH 7

Einsah, I „30 ZT ÄS
E.O.V. Mitteilungen des Zentralvorstandes

Am 6. Mai fand im Hotel Krone in Solothurn eine Vorstandssitzung zur
Besprechung der Geschäfte der Delegiertenversammlung statt. Es wurde
auch zu den Entwürfen betreffend neuer Gesetzgebung für das Urheberrecht

Stellung genommen. Festgestellt wurde noch, dass in letzter Zeit von
2 Sektionen durch die SACEM, Filiale Zürich, Urheberrechtsgebiihren
angefordert wurden, trotzdem diese beiden Verbandsvereine durch den

Kollektivvertrag geschützt sind. Der Zentralpräsident hat der Sacem Filiale
Zürich unter Mitteilung an den Hauptsitz Genf, mitgeteilt, dass in Zukunft
auf solche Reklamationen nicht mehr eingetreten werde, dass aber dann alle
Kosten für eventuelle Schritte gegen Sektionen des E. 0. Y. zu Lasten der
Sacem gehen.

Am 7. Mai nach der Delegiertenversammlung kam der Zentralvorstand
zur Begrüssung des neugewählten Mitgliedes Herrn A. Weiss-Vollenweider
(Baarerstrasse 139 in Zug) zusammen, welchem das Amt des Zentralkassiers
iiberbunden wurde.

Die Sektionen sind gebeten die Adresse des neuen Kassiers vorzumerken,

das Postcheckkonto ist noch das gleiche.
Die Rechnungen für die Verbandsbeiträge und Urhebergebühren, sind

versandt. Wir bitten um prompte Einzahlung auf Postcheckkonto, damit
dem neuen Kassier nicht Mehrarbeit durch Mahnungen verursacht werde.

Am 23. Mai wurde die Delegation unseres Verbandes von Herrn
Bundespräsident Dr. Etter empfangen. Die nötigen Schritte zur Wiedererlangung

der Subvention sind im Gange.

S.F.O. Communications du Comité central
Le Comité central a eu, le 6 mai, une séance à l'Hôtel de la Couronne,

à Soleure, en vue de préparer l'ordre du jour devant être discuté par
l'assemblée des délégués et pour délibérer au sujet de la nouvelle loi sur les
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